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Kostenvoranschläge sind nur verbindlich, wenn sie aus
drücklich als verbindlich bezeichnet werden. Verbind
liche Kostenvoranschläge können jedoch erst nach Zer
legung der instandzusetzenden Aggregate aufgestellt 
werden. Auch in einem solchen Falle sind Über
schreitungen der veranschlagten Summe bis zu 15 °/o 
zulässig. Die zwecks Abgabe eines Kostenvoranschlages 
vom Auftragnehmer getätigten Leistungen und Liefe
rungen werden dem Auftraggeber auch dann berechnet, 
wenn es zur Durchführung der Instandsetzung nicht 
oder in abgeänderter Form kommt.

(4) Unbeschadet der Nachweise gemäß Absätze 2 
und 3 ist der Auftragnehmer verpflichtet, allen Auftrag
gebern ordnungsgemäß Rechnung zu erteilen. Die Rech
nung ist auf Wunsch des Auftraggebers gemäß Kalku
lationsschema aufzugliedern. Von der Rechnung ist eine 
Zweitschrift zehn Jahre aufzubewahren.

(5) Für die Regelleistungspreise ist ein Preisnachweis 
nicht erforderlich.

(6) Im übrigen gelten die preisrechtlichen und son
stigen Bestimmungen über die Aufbewahrungspflicht 
für Geschäftsbücher und Aufzeichnungen.

§ 10
(1) Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat grund

sätzlich nach erfolgter Benachrichtigung über die Fertig
stellung des Auftrages oder nach Vorlage der Rechnung 
zu erfolgen, spätestens nach Ablauf von 15 Tagen.

(2) Für die nicht fristgemäße Bezahlung der Rechnung 
kann der Auftragnehmer vom Fälligkeitstage an Ver
zugszinsen in Höhe von 8 °/o des Rechnungsbetrages 
jährlich dem Auftraggeber in Rechnung stellen.

(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Fahrzeug 
oder Reparaturstück erst nach voller Bezahlung der 
Rechnung auszuliefern.

(4) Außerdem kann der Auftragnehmer — falls das 
Fahrzeug nicht bis zum 15. Tage abgeholt wird — für 
jeden darüber hinausgehenden Tag Aufbewahrungs
kosten in Höhe von

1,— DM für Ortsklasse I 
—,75 DM für Ortsklasse II 
—,50 DM für Ortsklasse III 

in Rechnung stellen, wobei angefangene Tage voll be
rechnet werden dürfen.

§ И
Änderungen der Regelleistungspreise und der Gesamt

zuschläge auf die Fertigungslöhne sowie des Material
kostenzuschlages erläßt das Staatssekretariat für Kraft
verkehr und Straßenwesen mit Zustimmung der Staat
lichen Plankommission und des Ministeriums der 
Finanzen.

§ 12
(1) Diese Preisverordnung tritt am 15. August 1954 in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Preisverordnung Nr. 73 

vom 17. Juni 1950 — Verordnung über die Preisbildung 
im Kraftfahrzeug-Handwerk — (GBl. S. 592) mit ihren 
Durchführungsbestimmungen und sämtliche dem Kraft
fahrzeugreparatur-Handwerk bisher erteilten Preis
bewilligungen außer Kraft.

Berlin, den 21. Juli 1954
Staatssekretariat 

für Kraftverkehr und Straßenwesen
W e i p r e c h t
Staatssekretär

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Preisverordnung Nr. 370.

— Verordnung über die Preisbildung im Kraft
fahrzeugreparatur-Handwerk —

Vom 21. Juli 1954

Zur Durchführung der Preisverordnung Nr. 370 vom
21. Juli 1954 — Verordnung über die Preisbildung im 
Kraftfahrzeugreparatur-Handwerk (GBl. S. 635) wird 
folgendes bestimmt:

1 § 1
Fertigungszeiten

Die der Preisberechnung zugrunde zu legenden Ferti
gungszeiten müssen mit den Grundsätzen sparsamster 
wirtschaftlicher Betriebsleitung und des zweckmäßigsten 
Arbeitseinsatzes vereinbar sein. Im Akkord durch
geführte Arbeiten sind nach der Vorgabezeit abzu
rechnen.

§ 2
Fertigungslöhne

(1) Fertigungslöhne sind die Lohnkosten, die un
mittelbar für die Leistung erfaßt werden.

(2) Die Lohnkosten sind nach den Löhnen für Meister, 
Gesellen und Lehrlinge und sonstige Arbeiter aufzu
gliedern.

(3) Für die eigenhändige Mitarbeit steht dem Betriebs
inhaber der höchste örtlich zulässige Gesellenlohn zu; 
als Mitarbeit des Betriebsinhabers in diesem Sinne 
gelten nicht die allgemeine Leitung und Überwachung 
der Arbeit.

(4) Als Stundenlöhne für Gesellen und Arbeiter gelten 
die nachweisbar gezahlten und zulässigen Löhne des je
weils gültigen Tarifvertrages.

(5) Als effektiver Lohn für die Lehrlingsarbeit gelten 
für die produktiven Lehrlingsstunden im ersten Lehr
jahr 50 “/». im zweiten Lehrjahr 662/s0/o und im dritten 
Lehrjahr 75 °/o des jeweils tariflich zulässigen Gesellen
grundlohnes.

§ 3
Materialkosten

(1) Für die von den Kraftfahrzeugreparaturwerk
stätten gelieferten, tatsächlich in das Fertigungsstück 
eingegangenen Materialien einschließlich des im Abs. 2 
näher bezeichneten Materialverlustes sind die preis
rechtlich zulässigen Einstandspreise zuzüglich des Ma
terialkostenzuschlages zu berechnen.

(2) Beim Mengeneinsatz des Materials 1st als Ver
brauchsmenge die Rohmenge einschließlich des Arbeits
verlustes (Verschnitt, Bruch, Späne usw.) einzusetzen, 
wie sie sich bei sparsamster Betriebslenkung ergibt.

(3) Unter dem Einstandspreis ist der preisrechtlich zu
lässige Einkaufspreis abzüglich aller Rabatte oder 
sonstigen Preisnachlässe, jedoch unter Belassung des 
Kassenskontos und zuzüglich der unmittelbaren preis
rechtlich zulässigen Bezugskosten, wie Fracht, Porto, 
Zufuhr, Verpackung, Transportversicherung usw. zu 
verstehen.

§ 4
Sonderkosten

(1) Besondere mit der Durchführung des Auftrages 
verbundene Gebühren (Anschluß-, Uberprüfungs- und 
Eichgebühren) dürfen in der tatsächlich entrichteten 
Höhe gesondert in Rechnung gestellt werden.


